
I. Geltungsbereich
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung 
von Hotelzimmern des Lakeside Burghotel zur Beherbergung sowie für alle in diesem 
Zusammenhang erbrachten weiteren Leistungen von für den Kunden (Hotelaufnah-
mevertrag).
2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räumlichkeiten, die Nutzung 
der überlassenen Hotelzimmer zu anderen als Beherbergungszwecken, öffentliche 
Einladungen oder sonstige Werbemaßnahmen zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- 
und ähnlichen Veranstaltungen und die Nutzung von Hotelflächen außerhalb der 
angemieteten Räume für die vorgenannten Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung und können von der Zahlung einer zusätzlichen Vergü-
tung abhängig gemacht werden. § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB findet keine Anwendung, 
sofern der Kunde nicht Verbraucher ist.
3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher aus-
drücklich vereinbart wurde.

II. Vertragsabschluss; Verjährung
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Lake-
side Burghotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in Textform 
zu bestätigen.
2. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lakeside Burghotel unaufgefordert spätestens bei 
Vertragsabschluss darauf hinzuweisen, sofern die Inanspruchnahme der Hotelleistung 
geeignet ist, den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen vom 
Lakeside Burghotel in der Öffentlichkeit zu gefährden.
3. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei Schadensersatzansprüchen und bei 
sonstigen Ansprüchen, sofern letztere auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von vom Lakeside Burghotel beruhen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
1. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in 
Anspruch genommenen weiteren Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise vom 
Hotel zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder über das Hotel beauf-
tragte Leistungen Dritter, deren Vergütung vom Lakeside Burghotel verauslagt wird.
2. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. Für alle vereinbarten Leistun-
gen und den damit verbunden Preisen, gilt eine Preisbindung von 2 Monaten nach 
Abschluss der jeweiligen Leistung. Eine darüberhinaus gehende Preisgarantie besteht 
nicht. Nicht enthalten sind lokale Abgaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht 
vom Gast geschuldet sind, wie z. B. Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatz-
steuer oder der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den 
Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss werden die Preise entsprechend angepasst. 
Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertrags-
abschluss und Vertragserfüllung vier Monate überschreitet.
3. Für Hochzeits-Veranstaltungsverträge  sind die gebuchten Zimmer Bestandteil 
des Vertrags. Das Lakeside Burghotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden 
gewünschten nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der 
Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, 
dass sich der Preis für die Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels 
angemessen erhöht.
4. Rechnungen sind grundsätzlich nach erhalt ohne Abzug sofort fällig. Wurde Zah-
lung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung - vorbehaltlich einer abweichenden 
Vereinbarung - binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen.
5. Für jede Mahnung nach Verzugseintritt hat der Kunde Mahnkosten in Höhe von € 5 
an das Hotel zu erstatten, zuzüglich Verzugszinsen von 5% über dem aktuellen Basis-
zinssatz. Der Nachweis, dass keine oder nur wesentlich geringere Kosten entstanden 
seien, steht dem Kunden frei.
6. Das Lakeside Burghotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss vom Kunden eine 
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, z. B. in Form einer Kreditkar-
tengarantie, zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine 
können im Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicher-
heitsleistungen für Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unberührt.
7. In begründeten Fällen, z. B. Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des 
Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn 
des Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender 
Nr. 6 oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.
8. Das Lakeside Burghotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Auf-
enthaltes vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im 
Sinne vorstehender Nr. 6 zu verlangen, soweit eine solche nicht bereits gemäß vorste-
hender Nummern 6 und/oder 7 geleistet wurde.
9. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegen-
über einer Forderung vom Lakeside Burghotel aufrechnen oder verrechnen.

IV. Rücktritt des Kunden / Nichtinanspruchnahme der Leistungen vom Lakeside 
Burghotel
1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur 
möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein ge-
setzliches Rücktrittsrecht besteht oder wenn das Hotel der Vertragsaufhebung aus-
drücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes sowie die etwaige Zu-
stimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform erfolgen.
2. Wurde ein Termin für die kostenfreie Ausübung des Rücktrittsrechtes vereinbart, 
kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadens-
ersatzansprüche von Lakeside Burghotel auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden 
erlischt, wenn er es nicht bis zum vereinbarten Termin gegenüber dem Lakeside Burg-
hotel in Textform ausübt.
3.  Hotelangebote (Arrangements), Familien-Luxus-Appartements, Luxus-Apparte-
ments, Ferienresidenzen, Leistungen im Beauty & SPA sowie bei Dritten veranlasste 
Leistungen und Gruppenbuchungen ab 3 Zimmer sind nicht mehr stornierbar. Es ist 
der Gesamtbetrag abzüglich der ersparten Aufwendungen (pauschal 10%) zu zahlen. 
Für nachträglich gebuchte Leistungen im Beauty & Spa gilt diese Regelung gleicher-
maßen.
4. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein 
gesetzliches Rücktrittsrecht und stimmt das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zu, 
behält das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruch-
nahme der Leistung. Das Lakeside Burghotel hat die Einnahmen aus anderweitiger 
Vermietung der Zimmer sowie die eingesparten Aufwendungen anzurechnen. Werden 
die Zimmer nicht anderweitig vermietet, kann das Hotel die vertraglich vereinbarte 
Vergütung verlangen und den Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Der 
Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, mindestens 90% des vertraglich vereinbarten 
Preises für Übernachtung mit oder ohne Frühstück sowie für Pauschalarrangements 
mit Fremdleistungen, 70% für Halbpensions- und 60% für Vollpensionsarrange-
ments zu zahlen. Ihm steht der Nachweis frei, dass der vorgenannte Anspruch nicht 
oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.

V. Rücktritt vom Lakeside Burghotel bei nicht, genehmigten Veranstaltungen
1. Sofern vertraglich vereinbart wurde, dass der Kunde bis zu einem bestimmten Ter-
min kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Lakeside Burghotel bis zu die-
sem Zeitpunkt seinerseits berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, 
wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen 
und der Kunde auf Rückfrage vom Lakeside Burghotel mit angemessener Fristsetzung 
auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt entsprechend bei Einräumung 
einer Option, wenn andere Anfragen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage vom 
Hotel mit angemessener Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit ist.

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls
• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfül-

lung des Vertrages unmöglich machen;
• Hotelleistungen unter irreführender oder falscher Angabe oder Verschweigen ver-

tragswesentlicher Tatsachen gebucht wurden. Vertragswesentlich können die Iden-
tität des Kunden, seine Zahlungsfähigkeit oder der Zweck 

 seines Aufenthaltes sein;
• Das Lakeside Burghotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inan-

spruchnahme der Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit 
oder das Ansehen vom Hotel der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies 
dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich vom Hotel zuzurechnen ist;

• der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist;
• ein Verstoß gegen Klausel I Nr. 2 vorliegt;
• eine vereinbarte oder gemäß obiger Klausel III Nrn. 6 und/oder 7 verlangte Voraus-

zahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet wurde.

3. Nicht genehmigte Vorstellungsgespräche, Verkaufs- und ähnliche Veranstaltungen 
kann das Hotel unterbinden bzw. abbrechen.
4. Der berechtigte Rücktritt vom Hotel oder die Unterbindung einer nicht geneh-
migten Veranstaltung gemäß obiger Nr. 3 begründet keinen Anspruch des Kunden 
auf Schadensersatz.
5. Sollte bei einem Rücktritt nach obiger Nr. 2 ein Schadensersatzanspruch vom Hotel 
gegen den Kunden bestehen, so kann das Lakeside Burghotel den Anspruch pauscha-
lieren. Klausel IV Nr. 3 Sätze 3 bis 6 gelten in diesem Fall entsprechend.

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, 
sofern das nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 
zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. Sofern 
nicht ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart oder das betreffende Zimmer 
vorausbezahlt wurde, hat das Hotel das Recht,gebuchte Zimmer nach 18.00 Uhr 
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anderweitig zu vergeben, ohne dass der Kunde hieraus einen Anspruch gegen das 
Lakeside Burghotel herleiten kann. Eine Verpflichtung zur anderweitigen Vergabe 
besteht nicht.

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer spätestens um 11.00 Uhr geräumt 
zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung 
des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18.00 Uhr 50% des 
vollen Listenpreises in Rechnung stellen, ab 18.00Uhr mindestens 90%. Vertragliche 
Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei nachzu-
weisen, dass das Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungs-
entgelt entstanden ist.

VII. Haftung von Lakeside Burghotel
1.Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet das Lakeside für sonstige Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vom Hotel 
beruhen, und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 
vertragstypischen Pflichten vom Hotel beruhen. Vertragstypische Pflichten sind sol-
che Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen 
und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Einer Pflichtverlet-
zung vom Hotel steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in dieser Klausel VII nicht an-
derweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistun-
gen vom Hotel auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge 
des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm 
Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden 
gering zu halten. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Lakeside Burghotel recht-
zeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens 
hinzuweisen.
2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. Es wird empfohlen, den Hotel- oder Zimmersafe zu nutzen. Will der 
Kunde Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten mit einem Gesamtwert von mehr als  
€ 800 oder sonstige Sachen mit einem Gesamtwert von mehr als € 3.500 einbringen, 
ist eine gesonderte Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Hotel zu treffen.
3. Zurückgebliebene Sachen des Kunden werden nur auf Anfrage, Risiko und Kosten 
des Kunden nachgesandt. Das Hotel bewahrt die Sachen drei Monate auf; danach 
werden sie, sofern ein erkennbarer Wertbesteht, dem lokalen Fundbüro übergeben. Ist 
das Fundbüro zur Übernahme nicht bereit, werden die Sachen weitere neun Monate 
aufbewahrt und dann entweder verwertet oder vernichtet. Für die Haftung vom Hotel 
gelten vorstehende Nr. 1 Sätze 1 bis 5 entsprechend.
4. Wird dem Kunden ein Stellplatz auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur 
Verfügung gestellt, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Eine Überwa-
chungspflicht vom Hotel besteht nicht. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung 
auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren In-
halte haftet das Hotel nur nach Maßgabe vorstehender Nr. 1 Sätze 1 bis 5. Etwaige 
Schäden sind dem Hotel unverzüglich anzuzeigen.
5. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, 
Post und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel 
übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung (bei Warensendungen jedoch nur nach 
vorheriger Absprache) und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben. 
Für die Haftung vom Hotel gelten vorstehende Nummer 1 Sätze1 bis 5 entsprechend.

VIII. Schlussbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen 
durch den Kunden sind unwirksam.
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist im kaufmännischen Verkehr der Standort des La-
keside Burghotels.
3. Im kaufmännischen Verkehr gilt, dass für alle Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit dem vorliegenden Vertrag Strausberg (Sitz des Lakeside Burghotels) Gerichtsstand 
sein soll. Das Lakeside Burghotel kann den Kunden nach seiner Wahl aber auch am 
Sitz des Kunden verklagen. Das Gleiche gilt jeweils, sofern der Kunde die Vorausset-
zung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat.
4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisions-
rechts ist ausgeschlossen.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die Castle & Garden Strausberg GmbH & Co. KG und die Ihnen 
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Castle & Garden Strausberg GmbH & Co. KG
Gielsdorfer Chaussee 6
15344 Strausberg

Telefon: 03341/34690
Fax: 03341/346915
E-Mail-Adresse: reception@burghotel-strausberg.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder per 
E-Mail unter: p.hiemer@burghotel-strausberg.de
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlichen 
relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Möchten Sie uns mit der Durchführung einer Veranstaltung oder Zimmer bei uns 
anmieten, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss 
des Vertrages. Kommt der Vertag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses. 

Der Abschluss eines Beherbergungs- oder Veranstaltungsvertrages ist ohne die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren. Dies kann insbesondere erforderlich sein:
• Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
• Zur Werbung für unsere Produkte
• Zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetz-
licher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen 
in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum 
Teil externer Dienstleister. die Firmierungen unserer DJ lauten wie folgt:
Schmidt Event Veranstaltungsservice, Schnorri´s mobile Diskothek, Flieder-Even, 
Happy Sound, DJ Marcel, Avado GROUP, Ophelia GmbH & Co. KG, Inkasso Sans-
souci & Co. KG Potsdam

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten, an 
Anbieter von Newsletterversand oder an ein Inkassobüro.

Dauer der Datenspeicherung
Wir lösen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwe-
cke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, das personenbezogene 
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Ihre Datenschutzrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie eine Berichtigung verlangen, wenn wir 
unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert haben. Ebenso haben Sie das Recht, un-
ter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung die Vervollständigung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir unvollständige Daten gespeichert haben. 
Zudem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten 
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich um einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutz-
beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Sie für uns sowie 
für unsere Kunden mit Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zustän-
dige Aufsichtsbehörde ist:

Landesamt für Datenschutz in Brandenburg
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow
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I. Geltungsbereich
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Konfe-
renz-,Bankett-, Veranstaltungsräumen und anderen Räumlichkeiten vom Lakeside Burghotel zur 
Durchführung von Veranstaltungen aller Art sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren 
Leistungen und Lieferungen vom Lakeside Hotel.

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Vitrinen sowie öf-
fentliche Einladungen oder sonstige Werbemaßnahmen zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder 
ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung vom Lakeside 
Hotel, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich 
vereinbart wurde.

II. Vertragsabschluss; -partner, Haftung, Verjährung
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Lakeside Burghotel 
zustande.

2. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lakeside Burghotel unaufgefordert spätestens bei Vertragsab-
schluss darüber aufzuklären, sofern die Veranstaltung aufgrund ihres politischen, religiösen oder 
sonstigen Charakters geeignet ist, den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das An-
sehen vom Hotel in der Öffentlichkeit zu gefährden.

3. Das Lakeside Burghotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet das Hotel für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vom Hotel beruhen, und Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten vom Laksi-
de Burghotel beruhen. Vertragstypische Pflichten sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und 
vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung vom Hotel steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in dieser Klausel II oder 
in Klausel IX nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen vom Hotel auftreten, wird das Lakeside Burghotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche 
Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zu-
mutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 
Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Lakeside Burghotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der 
Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

4. Nachrichten, Post und Warensendungen für den Kunden werden mit Sorgfalt behandelt. Das 
Hotel übernimmt die Zustellung, die Aufbewahrung (bei Warensendungen allerdings nur nach 
vorheriger Abstimmung) und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben. Für die 
Haftung vom Hotel gelten vorstehende Nummer 3 Sätze 1 bis 4 entsprechend.

5. Wird dem Kunden ein Stellplatz auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung 
gestellt, kommt dadurch kein Verwahrvertrag zustande. Eine Überwachungspflicht vom Hotel be-
steht nicht. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder 
rangierter Fahrzeuge oder deren Inhalte haftet das Hotel nur nach Maßgabe vorstehender Nummer 
3 Sätze 1 bis 4. Etwaige Schäden sind dem Hotel unverzüglich anzuzeigen.

6. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei Schadensersatzansprüchen und bei sonstigen Ansprüchen, 
sofern letztere auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vom Lakeside Burg-
hotel beruhen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
1. Der Kunde ist verpflichtet, die für die bestellten und weitere in Anspruch genommene Leistun-
gen vereinbarten bzw. üblichen Preise vom Hotel zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt 
oder über das Hotel veranlasste Leistungen Dritter, deren Vergütung vom Hotel verauslagt wird, 
sowie für Forderungen von Urheberrechteverwertungsgesellschaften.

2. Für alle vereinbarten Leistungen und den damit verbunden Preisen, gilt eine Preisbindung von 
2 Monaten nach Abschluss der jeweiligen Leistung. Eine darüber hinaus gehende Preisgarantie 
besteht nicht. 

3. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Ändert sich diese nach Vertragsschluss, so werden die Preise 
entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn zwischen Vertrags-
schluss und Leistungserbringung mehr als vier Monate liegen.

4. Ist ein Mindestumsatz vereinbart worden und wird dieser nicht erreicht, kann das Lakeside 
Burghotel 100% des Differenzbetrages als entgangenen Gewinn verlangen, sofern nicht der Kunde 
einen niedrigeren oder das Hotel einen höheren Schaden nachweist.

5. Rechnungen sind grundsätzlich nach erhalt ohne Abzug sofort fällig. Wurde Zahlung auf Rech-
nung vereinbart, so hat die Zahlung - vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung - binnen 10 
Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen.

6. Für jede Mahnung nach Verzugseintritt hat der Kunde Mahnkosten in Höhe von € 5 an das 
Hotel zu erstatten, zuzüglich Verzugszinsen von 5% über dem aktuellen Basiszinssatz. Der Nach-
weis, dass keine oder nur wesentlich geringere Kosten entstanden seien, steht dem Kunden frei.

7. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung, z. B. in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Höhe der Vo-
rauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Ver-
anstaltungsverträge gelte folgende Zahlungsmodalitäten: Nach Vertragsabschluss sind innerhalb 
von 14 Tagen 20% der Geschätzten Gesamtsumme zu zahlen. 30 Tage vor Veranstaltungstermin 
sind weitere 65% der geschätzten Gesamtsumme zu zahlen. 

8. In begründeten Fällen, z. B. Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des Vertragsum-
fanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleis-
tung im Sinne vorstehender Nr. 6 oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.

9. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer 
Forderung vom Lakeside Burghotel aufrechnen oder verrechnen.

IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung)
1. Ein kostenfreier Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur 
möglich, wenn ein solches Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein gesetzli-
ches Rücktrittsrecht besteht oder wenn das Lakeside Hotel einem kostenfreien Rücktritt zustimmt. 
Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhe-
bung sollen in Textform erfolgen. Wurde ein Termin für die kostenfreie Ausübung des Rücktritts-
rechtes vereinbart, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder 
Schadensersatzansprüche vom Hotel auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er 
es nicht bis zum vereinbarten Termin gegenüber dem Lakeside Hotel in Textform ausübt.

2. Ist ein Recht zum kostenfreien Rücktritt nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch 
kein gesetzliches Recht zum kostenfreien Rücktritt und stimmt Lakeside Hotel einer kostenfreien 
Vertragsaufhebung nicht zu, sind die vereinbarte Raummiete aus dem Vertrag sowie bei Dritten 
veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, wenn die vertraglichen Leistungen nicht in Anspruch 
genommen werden. Einnahmen aus einer etwaigen anderweitigen Vermietung des Raumes / der 
Räume hat das Hotel anzurechnen.

3. Hotelangebote (Arrangements), Familien-Luxus-Appartements, Luxus-Appartements, Ferienre-
sidenzen, Leistungen im Beauty & SPA sowie bei Dritten veranlasste Leistungen und Gruppenbu-
chungen ab 3 Zimmer sind nicht mehr stornierbar. Es ist der Gesamtbetrag abzüglich der ersparten 
Aufwendungen (pauschal 10%) zu zahlen. Für nachträglich gebuchte Leistungen im Beauty & Spa 
gilt diese Regelung gleichermaßen.

4.  Bei Stornierung nach Vertragsabschluss und vor Inkrafttreten der Stornierungsfristen wird die 
Anzahlung von 20% als entgangener Gewinn einbehalten.

5. Tritt der Kunde erst zwischen der 20. und der 18. Woche vor dem Veranstaltungstermin zu-
rück, ist das Lakeside Burghotel berechtigt, zusätzlich 45% des entgangenen Verzehrumsatzes in 
Rechnung zu stellen. Tritt der Kunde erst zwischen der 18. und der 16. Woche vor dem Veran-
staltungstermin zurück, ist das Lakeside Burghotel berechtigt, zusätzlich 60% des entgangenen 
Verzehrumsatzes in Rechnung zu stellen. Zwischen der 16. und der 8. Woche 80% des entgange-
nen Verzehrumsatzes. Zwischen der 8. und der 4. Woche 90% des entgangenen Verzehrumsatzes. 
Zwischen der 4. Woche und dem Tag der Veranstaltung 100% des entgangenen Verzehrumsatzes.

6. Die Berechnung des Verzehrumsatzes erfolgt nach der Formel: Menüpreis der Veranstaltung zu-
zügl. Getränke x Teilnehmerzahl. War für das Menü noch kein Preis vereinbart, wird das preiswer-
teste 3-Gang-Menü des jeweils gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. Die Getränke 
werden mit der Hälfte des Menüpreises berechnet.

7. Wurde eine Tagungspauschale je Teilnehmer vereinbart, so ist das Hotel berechtigt, bei einem 
Rücktritt zwischen der 16. und 8. Woche vor dem Veranstaltungstermin 60% und zwischen der 
8. und 4. Woche 80%, bei einem späteren Rücktritt 85% der Tagungspauschale x vereinbarter 
Teilnehmerzahl in Rechnung zu stellen. War die Raummiete im Vertrag nicht separat vereinbart, 
sondern anteilig in der Tagungspauschale enthalten, kann das Hotel auch schon bei einem Rück-
tritt bis 8 Wochen vor dem Veranstaltungstermin den auf die Raummiete entfallenden Anteil 
x vereinbarter Teilnehmerzahl in Rechnung stellen. Vorstehende Nr. 2 Satz 2 zur Anrechnung 
anderweitiger Einnahmen gilt entsprechend.

8. Der Abzug ersparter Aufwendungen ist durch Nummern 3 bis 5 berücksichtigt. Dem Kunden 
steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten 
Höhe entstanden ist. Dem Lakeside Hotel steht der Nachweis eines höheren Schadens frei.

V. Rücktritt vom Lakeside Hotel
1. Sofern vertraglich vereinbart wurde, dass der Kunde bis zu einem bestimmten Termin kostenfrei 
vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel bis zu diesem Zeitpunkt seinerseits berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Veran-
staltungsräumen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage vom Hotel mit angemessener Fristset-
zung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt entsprechend bei Einräumung einer 
Option, wenn andere Anfragen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage vom Lakeside Hotel mit 
angemessener Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit ist.

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutre-
ten, beispielsweise falls
• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertra-

ges unmöglich machen;
•  Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe oder Verschweigen vertragswesent-

licher Tatsachen gebucht werden; vertragswesentlich können die Identität des Kunden, seine 
Zahlungsfähigkeit oder der Zweck der Veranstaltung sein;

• Das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen
 Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen vom Hotel in der Öffentlichkeit gefährden 

kann,ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich vom Lakeside Burghotel zu-
zurechnen ist;

• der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist.
• ein Verstoß gegen Klausel I Nr. 2 vorliegt;
• eine vereinbarte oder gemäß obiger Klausel III Nummern 6 und/oder 7 verlangte Vorauszah-

lung auch nach Ablauf einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet wur-
de.

3. Der berechtigte Rücktritt vom Hotel begründet keinen Anspruch des Kunden auf Schadenser-
satz. Sollte bei einem Rücktritt nach vorstehender Nr. 2 ein Schadensersatzanspruch vom Hotel 
gegen den Kunden bestehen, so kann das Lakeside Burghotel den Anspruch pauschalieren. Klausel 
IV Nummern 2 bis 6 gelten in diesem Fall entsprechend.

VI. Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit
1. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl muss dem Hotel spätestens fünf Werktage vor Veranstal-
tungsbeginn mitgeteilt werden; sie bedarf der Zustimmung vom Hotel, die in Textform erfolgen 
soll. Der Abrechnung wird die tatsächliche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt, mindestens aber 95% 
der vereinbarten höheren Teilnehmerzahl. Ist die tatsächliche Teilnehmerzahl niedriger, hat der 
Kunde das Recht, den vereinbarten Preis um die von ihm nachzuweisenden, aufgrund der geringe-
ren Teilnehmerzahl zusätzlich ersparten Aufwendungen zu mindern.
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2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl muss dem Hotel frühzeitig, spätestens jedoch  
5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden. 

3. Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist das Lakeside Burghotel berech-
tigt, die bestätigten Räume –unter Berücksichtigung der gegebenenfalls abweichenden Raum-
miete – zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist.

4. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung und 
stimmt das Hotel diesen Abweichungen zu, so kann das Hotel die zusätzliche Leistungsbereit-
schaft angemessen in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein Verschulden.

VII. Mitbringen von Speisen und Getränken
Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. 
Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung mit dem Hotel, die in Textform erfolgen soll. Das 
Hotel kann die Zustimmung von der Berechnung eines Beitrages zur Deckung der Gemein-
kosten abhängig machen.

VIII. Technische Einrichtungen und Anschlüsse; behördliche Erlaubnisse
1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrich-
tungen von Dritten beschafft, handelt das Hotel im Namen, in Vollmacht und auf Rechnung 
des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rück-
gabe. Er stellt das Lakeside Burghotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser 
Einrichtungen frei.

2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung des Strom-
netzes vom Hotel bedarf der ausdrücklichen Zustimmung vom Hotel; diese kann von der 
kostenpflichtigen Beistellung eines Hoteltechnikers abhängig gemacht werden. Durch die 
Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen 
Anlagen vom Hotel gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten 
hat. Die durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen 
und berechnen.

3. Der Kunde ist mit Zustimmung vom Hotel berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und Da-
tenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann dasHotel eine Anschlussgebühr und/
oder eine Ausfallvergütung für die Nichtnutzung seiner Anlagen verlangen.

4. Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtun-
gen werden nach Möglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder 
gemindert werden, soweit das Hotel diese Störungen nicht zu vertreten hat.

5. Für die Veranstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse hat sich der Kunde rechtzeitig 
auf eigene Kosten zu verschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung öffentlichrechtlicher Auflagen 
und sonstiger Vorschriften.

IX. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen
1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf 
Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Lakeside Burghotel 
übernimmt für Verlust,Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für Vermö-
gensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz vom Hotel. Hiervon ausgenommen 
sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zudem sind alle 
Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vertragstypische 
Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. Abgesehen von den in Satz 
4 genannten Fällen bedarf ein Verwahrungsvertrag ausdrücklicher Vereinbarung.

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial und sonstige von den Kunden eingebrachte Gegenstän-
de haben den brandschutztechnischen Anforderungen und sonstigen behördlichen Vorschrif-
ten zu entsprechen.Das Lakeside Burghotel ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis 
zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Hotel berechtigt, bereits einge-
brachtes Material auf Kosten des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher Beschädigungen 
sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenständen vorher mit dem Hotel abzustimmen.

3. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung 
unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Kunde dies, darf das Hotel die Entfernung und Lage-
rung zu Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, 
kann das Hotel für die Dauer der Vorenthaltung des Raumes eine angemessene Nutzungsent-
schädigung berechnen.

4. Für Wertgeschenke welche während einer Feierlichkeit übergeben werden übernimmt das 
Hotel keine Haftung und ist zur Aufbewahrung nicht verpflichtet.

X. Haftung des Kunden für Schäden
1. Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, 
die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem 
Bereich oder ihn selbst verursacht werden. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts, Partei oder Gewerkschaft ist.

2. Das Lakeside Burghotel kann vom Kunden die Stellung angemessener Sicherheiten (z. B. 
Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen.

XI. Schlussbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags oder dieser Geschäftsbedingungen sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirk-
sam.

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist im kaufmännischen Verkehr der Standort des Hotels.

3.Im kaufmännischen Verkehr gilt, dass für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Vertrag Strausberg (Sitz des Lakeside Burghotels) Gerichtsstand sein soll. Das La-
keside Burghotel kann den Kunden nach seiner Wahl aber auch am Sitz des Kunden verklagen. 
Das Gleiche gilt, sofern der Kunde die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 
ausgeschlossen.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstal-
tungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Castle & Garden Strausberg GmbH & Co. KG und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Castle & Garden Strausberg GmbH & Co. KG
Gielsdorfer Chaussee 6
15344 Strausberg
Telefon: 03341/34690
Fax: 03341/346915
E-Mail-Adresse: reception@burghotel-strausberg.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder per 
E-Mail unter: p.hiemer@burghotel-strausberg.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlichen relevanten 
Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetz-
tes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Möchten Sie uns mit der Durchführung einer Veranstaltung oder Zimmer bei uns anmieten, 
benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Kommt 
der Vertag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. 

Der Abschluss eines Beherbergungs- oder Veranstaltungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:
• Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
• Zur Werbung für unsere Produkte
• Zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 
Dienstleister. die Firmierungen unserer DJ lauten wie folgt:
Schmidt Event Veranstaltungsservice, Schnorri´s mobile Diskothek, Flieder-Event, Happy Sound,
DJ Marcel, Avado GROUP, Ophelia GmbH & Co. KG, Inkasso Sanssouci & Co. KG Potsdam

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, z. 
B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten, an Anbieter von Newsletterver-
sand oder an ein Inkassobüro.

Dauer der Datenspeicherung
Wir lösen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, das personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Ihre Datenschutzrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-
langen. Darüber hinaus können Sie eine Berichtigung verlangen, wenn wir unrichtige Daten zu 
Ihrer Person gespeichert haben. Ebenso haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung die Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir 
unvollständige Daten gespeichert haben. Zudem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Di-
rektwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich um einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Sie für uns sowie für unsere Kunden mit 
Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zuständige Aufsichtsbehörde ist:
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